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Deutschland im XIV. und XV. Jahrhundert

daß er „wegen seines den Juden bekundeten Wohlwollens im Volke

eher als König der Judäer als der Römer galt“ (vulgo dicabatur rex

Judaeorum potius quam Romanorum propter familiaritatem quam

ad Judaeos habere videbatur).
Indessen war das Interesse, das Friedrich III. den Juden entgegen¬

brachte, vor allem finanzieller Natur. Unausgesetzt in Kriege gegen

innere und äußere Feinde verwickelt, litt er fortwährend unter schwer¬

ster Geldnot und erklärte in seinen Dekreten ganz offen, daß es die

Juden seien, die seinen Geldbedarf zu decken hätten. Neben den regu¬

lären Steuern (der Hälfte der städtischen Judensteuer und dem „gül¬

denen Opferpfennig“) forderte er von den Juden viel häufiger als

seine Vorgänger auch außerordentliche Steuern. Zweimal, zu Aachen

und zu Rom, gekrönt (i44s und i 452), ließ er bei seinen jüdischen

Untertanen Jahre hindurch in der Form eines „dritten Pfennigs“ die

sogenannte „Ehrung“ oder die Krönungssteuer eintreiben, wobei er

keinen Anstand nahm, bei Zahlungsverzug zur Einziehung des Ge¬

meindebesitzes zu greifen. Einer der Vasallen Friedrichs III., der

Markgraf von Brandenburg, erklärte denn auch in einem vom Jahre

1462 stammenden Erlaß klipp und klar: „Jedem römischen König

oder Kaiser (dem deutschen) steht das Recht zu, das gesamte Hab und

Gut der in seinem Reiche lebenden Juden an sich zu nehmen . ., .

Der ganzen Judenheit des deutschen Reiches ist die Freiheit nur unter

der Bedingung gewährt worden, daß sie den dritten Teil ihres Be¬

sitzes als Entgelt für Leben und restlichen Besitz dem Kaiser zur Ver¬

fügung stellen werde“. Der letzte Kaiser des mittelalterlichen Deutsch¬

lands machte von seinem angeblichen Rechte auch in der Tat den wei¬

testgehenden Gebrauch, freilich nur insofern, als er hierbei von den

ihm die Herrschaft über die Juden streitig machenden autonomen

Städten nicht behindert wurde. Andererseits hatten ihm allerdings

seine Kammerknechte einen durchaus wirksamen Schutz gegen den

Ansturm der verschiedenen sie hart bedrängenden Stände zu ver¬

danken.
Als österreichischer Herzog entschloß sich Friedrich III., die Will¬

kürmaßnahme seines Vorgängers Albrecht, der die Juden aus Nieder¬

österreich vertrieben hatte, wieder rückgängig zu machen. Da jedoch

die Ausweisung durch ein angebliches Sakrileg veranlaßt worden war,

so glaubte er, für die Durchführung seines Vorhabens vorher die

Sanktion des Papstes Nikolaus V. einholen zu müssen. Der Papst, dem
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